
 

 

 

Angaben zu TOP 5 

 

Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das 

Geschäftsjahr 2018 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht 

von unterjährigen Finanzinformationen 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie zum Prüfer für eine 

etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten für das Geschäftsjahr 2018 

und für das erste Quartal 2019 zu wählen. 

 

Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses gemäß 

Art. 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung 

des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (EU Abschlussprüferverordnung), 

entweder die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Frankfurt am Main, oder die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Stuttgart, zur Wahl vorzuschlagen, wobei er eine Präferenz für die 

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, 

mitgeteilt hat. Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese 

frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in 

Art. 16 Abs. 6 der EU Abschlussprüferverordnung genannten Art auferlegt wurde. 

 


